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GEMEINDERAT

Reglement Max Hilpertshauser 
Fonds

Die Max Hilpertshauser-Stiftung mit Sitz in Ness-
lau, gegründet im Jahr 1969, wurde im Jahr 2018 
aufgelöst. Die Max Hilpertshauser Stiftung be-
zweckte, die Berufsbildung von Kindern wirt-
schaftlich schwacher, im Obertoggenburg (von 
Wildhaus bis Ebnat-Kappel) wohnhafter Eltern 
zu erleichtern. Das Stiftungskapital von 
Fr. 109'986.50 wurde im Laufe des Sommers 
2018 der Gemeinde Nesslau übertragen. Die 
Gemeinde Nesslau kann jedoch nicht über Ge-
suche aus den Gemeinden Wildhaus-Alt St. Jo-
hann und Ebnat-Kappel befinden. Das Stiftungs-
kapital wurde verhältnismässig zu den Einwoh-
nerzahlen auf die Gemeinden Wildhaus-
Alt St. Johann, Nesslau und Ebnat-Kappel auf-
geteilt. Der Anteil für Ebnat-Kappel beträgt 
Fr. 48'474.45.

Die Gemeinden haben den Stiftungszweck wei-
terzuführen. Der Gemeinderat hat dazu das «Re-
glement Max Hilpertshauser Fonds» neu erlassen. 
Es regelt die Bestimmungen, nach welchen die 
Fondsmittel verwendet werden dürfen und er-
mächtigt den Gemeinderat, über die entspre-
chenden Fondsmittel zu verfügen. Das Regle-
ment wird dem fakultativen Referendum unter-
stellt.

AHV-ZWEIGSTELLE
Flexibles Rentenalter

Anspruch auf eine Altersrente haben Personen, 
die das ordentliche Rentenalter erreicht haben. 
Für Männer liegt dieses bei 65 Jahren und für 
Frauen bei 64 Jahren. Im Rahmen des flexiblen 
Rentenalters können Frauen und Männer den 
Bezug der Altersrente

–  um 1 oder 2 ganze Jahre vorziehen (Vorbezug 
für einzelne Monate nicht möglich) oder

–  um 1 bis höchstens 5 Jahre aufschieben

Wer seine Altersrente vorbezieht, erhält für die 
Dauer des gesamten Rentenbezugs eine gekürz-
te Rente. Wer umgekehrt die Rente aufschiebt, 
erhält für die Dauer des gesamten Rentenbezugs 
eine erhöhte Rente.

Bei verheirateten Personen hat jeder Ehegatte 
unabhängig vom anderen die Möglichkeit, die 

Rente vorzubeziehen oder aufzuschieben. Es ist 
somit möglich, dass beispielsweise die Ehefrau 
ihre Rente vorbezieht und ihr Ehemann die Ren-
te aufschiebt.

Die Rentenkürzung beträgt 6,8 Prozent pro Vor-
bezugsjahr.

Wer seine Altersrente beziehen möchte, muss 
den Anspruch anmelden. Es ist empfehlenswert, 
die Anmeldung 4 bis 5 Monate vor dem Erreichen 
des Rentenalters einzureichen.

Die Anmeldeformulare können im Online-Schal-
ter auf www.svasg.ch heruntergeladen oder
bei der AHV-Zweigstelle bezogen werden.

JAHRMARKT

Traditionsgemäss findet der Jahrmarkt am 
letzten Donnerstag im April statt.

Donnerstag, 25. April 2019, ab 09.00 Uhr

Grosser Warenmarkt 
mit Kinderkarussell und Action-Bahn

Eine Umfahrung ist signalisiert.

GEMEINDERAT

Gastwirtschaftspatente

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung 
folgende zwei Gastwirtschaftspatente neu er-
teilt:

• Für das Restaurant Blomberg an Mathias Krä-
henmann, Krummenau.

• Für den Schwimmbadkiosk für die Badesaison 
2019 an Andrea Diem, Elgg.

Baustelle Erweiterung und Instandsetzung Schulanlage Wier

BAUKOMMISSION ERWEITERUNG UND INSTANDSET-

ZUNG SCHULANLAGE WIER

Stand der Arbeiten
Die Arbeitsgemeinschaft Wier ( E. Weber AG und 
Pozzi AG), c/o E. Weber AG, Wattwil, führt der-
zeit die Baumeisterarbeiten für den Rohbau des 
Neubaus des Schulhauses und der Turnhalle aus. 
Diese Arbeiten sollen gemäss Zeitplan Ende Sep-
tember 2019 abgeschlossen sein. Durch die Be-

schwerde bei der Arbeitsvergabe und durch die 
Arbeitsunterbrüche aufgrund der Wetterverhält-
nisse Anfang Jahr liegen die Arbeiten leicht hin-
ter dem Zeitplan. Für die Fertigstellung des Ge-
samtprojekts sollte diese Verzögerung jedoch 
keine Auswirkung haben.

Bei Arbeitsvergaben hat die Gemeinde Ebnat-
Kappel die Vorschriften des öffentlichen Beschaf-
fungswesens einzuhalten. Die Verordnung über 
das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) legt 
Schwellenwerte fest, ab welchen die Aufträge 
öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Dabei 
wird bei Bauaufträgen zwischen Bauhauptge-
werbe und Baunebengewerbe unterschieden. 

Bauaufträge im Bauhauptgewerbe müssen ab 
einem Auftragswert von Fr. 500'000.– und im 
Baunebengewerbe ab Fr. 250'000.– öffentlich 
ausgeschrieben werden. Von den hier publizier-
ten Aufträgen mussten folgende öffentlich aus-
geschrieben werden: Montagebau in Holz, Fas-
sadenbau, Fenster aus Holz/Metall und Dich-
tungsbeläge Flachdächer inkl. Spenglerarbeiten.

Diverse Arbeitsvergaben
Die Baukommission und der Gemeinderat haben an ihren letzten Sitzungen folgende Aufträge 
vergeben:

Montagebau in Holz W. Rüegg AG, Kaltbrunn

Fassadenbau Egli Zimmerei AG, Oberhelfenschwil

Fenster aus Holz/Metall Blumer Techno Fenster AG, Waldstatt

Dichtungsbeläge Flachdächer 
inkl. Spenglerarbeiten 

ecoDach AG, Uznach

Aussentüren, Tore aus Metall Tobler Haustechnik & Metallbau AG, Alt St. Johann

Verbundraffstoren Griesser AG, St.Gallen

REFERENDUMSVORLAGE

(fakultatives Referendum, gemäss Art. 23 und 
73 des Gemeindegesetzes und Art. 15 ff. der 
Gemeindeordnung)

Reglement Max Hilpertshauser Fonds

Der Gemeinderat der politischen Gemeinde 
Ebnat-Kappel hat am 11. April 2019 gestützt 
auf Art. 3 und 23 des Gemeindegesetzes (sGS 
151.2) das obgenannte Fondsreglement ge-
nehmigt.

Referendumsfrist:
18. April bis 27. Mai 2019

Öffentliche Auflage des Referendums-
begehrens:
Gemeindehaus, Front Office

Quorum für das Zustandekommen eines Re-
ferendumsbegehrens:
200 gültige Unterschriften von in der Gemein-
de Stimmberechtigten

Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor 
Ablauf der Referendumsfrist schriftlich dem 
Gemeinderat, 9642 Ebnat-Kappel, einzurei-
chen.

Gemeinderat Ebnat-Kappel

BÜROÖFFNUNGSZEITEN

OSTERN 2019

Gerne möchten wir Sie daran erinnern, die 
speziellen Büroöffnungszeiten über die Oster-
feiertage zu beachten. Die Öffnungszeiten 
über die Ostern sind auf der Homepage der 
Gemeinde Ebnat-Kappel unter Neuigkeiten 
aufgeschaltet.

Bei Todesfällen ist das Bestattungsamt unter 
der Telefonnummer 079 228 07 46 am Sams-
tag, 20. April 2019, und Montag, 22. April 
2019, jeweils von 08.00 bis 09.00 Uhr erreich-
bar.

Wir danken für das Verständnis und wünschen 
frohe Ostertage.

Gemeinderat Ebnat-Kappel

HANDÄNDERUNGEN 
MÄRZ 2019
Erbengemeinschaft Buechler Kurt Werner, 
an Buechler Dimitrios, in Ebnat-Kappel, 
Nr. 1103, Gartenweg 17, Wohnhaus, 412 m² 
Boden

Schegg Beat Pius und Maja Magdalena, 
in Ebnat-Kappel, zu je ½ ME; an Schegg Ro-
man Lukas und Sabrina, in Ebnat-Kappel, 
zu je ½ ME, Nr. 3371, Bürzel, 815 m² Boden

Schweizerische Südostbahn AG, in St. Gal-
len, an PEKA Pinselfabrik AG, in Ebnat-
Kappel, 396 m² Boden, abgetrennt ab Grund-
stück Nr. 9, Zentrum, vereinigt mit Grundstück 
Nr. 82, Zentrum

Bösch Rosmarie, in Ebnat-Kappel, an Hol-
lenstein Roman Josef und Doris Rosa, in 
Ebnat-Kappel, zu je ½ ME, Nr. S10054, Bach-
strasse 47a, 3 ½-Zimmer-Whg. (StWE-WQ 
167/1000)

Erbengemeinschaft Angst Hans, an Meier 
Eduard, in Kleinandelfingen, Nr. 1260, Stan-
gen, Ferienhaus, 745 m² Boden, Nr. 1261, 
Stangen, 390 m² Boden

CMI Immobilien AG, in Goldach, an Keller 
Erich Karl, in Ebnat-Kappel, und Näf Luise 
Rosmarie, in Ebnat-Kappel, zu je ½ ME, 
Nr. S10541, Thurweg 35, 3 ½- und 4 ½-Zim-
mer-Whg. (StWE-WQ 122/1000), Nr. M10560, 
Thurweg 33, 1 Garageplatz in Tiefgarage 
(1/22 ME), Nr. M10561, Thurweg 33, 1 Gara-
geplatz in Tiefgarage (1/22 ME)

Klein Werner und Karin Ilse, in Ebnat-Kap-
pel, zu je ½ ME, an Gasper Tudor und Ca-
talina, in Maseltrangen, zu je ½ ME, Nr. 1593, 
Haldenstrasse 38, Wohnhaus, 552 m² Boden

Nr.: Grundstücknummer

StWE-WQ: Stockwerkeigentums-Wertquote

ME: Miteigentum


